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11.  Öffentliche Zustellung eines Bescheides; 
Az.: 124366922 
 

Gegen Herrn Vygantas Petrusas, zuletzt wohnhaft in 53498 Bad Breisig, Mühlenstr. 20, ist 
ein Bescheid des Landrates des Kreises Steinfurt vom 28.12.2020 (Az.: 124366922) 
ergangen.  
 
Der Bescheid kann vom Empfangsberechtigten im Kreishaus in 48565 Steinfurt, 
Tecklenburger Str. 10, Zimmer D 3008, während der allgemeinen Dienststunden 
eingesehen bzw. abgeholt werden. 
 
Der Bescheid wird gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW durch öffentliche 
Bekanntmachung dieser Benachrichtigung im Amtsblatt des Kreises Steinfurt öffentlich 
zugestellt. Er gilt als zugestellt, wenn seit der Bekanntmachung im Amtsblatt zwei Wochen 
vergangen sind. 
 
Mit dem Tag der Zustellung besteht die Möglichkeit, dass Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
Steinfurt, 18.01.2021     KREIS STEINFURT 
        Der Landrat 
 
        Kreis Steinfurt 2/2021/11 
 
 
 
  

12.  Öffentliche Zustellung eines Bescheides; 
Az.: 124366322 
 

Gegen Herrn Serdar Serinic, zuletzt wohnhaft in 52068 Aachen, Zeppelinstr. 8, ist ein 
Bescheid des Landrates des Kreises Steinfurt vom 28.12.2020 (Az.: 124366322) ergangen.  
 
Der Bescheid kann vom Empfangsberechtigten im Kreishaus in 48565 Steinfurt, 
Tecklenburger Str. 10, Zimmer D 3007, während der allgemeinen Dienststunden 
eingesehen bzw. abgeholt werden. 
 
Der Bescheid wird gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW durch öffentliche 
Bekanntmachung dieser Benachrichtigung im Amtsblatt des Kreises Steinfurt öffentlich 
zugestellt. Er gilt als zugestellt, wenn seit der Bekanntmachung im Amtsblatt zwei Wochen 
vergangen sind. 
 
Mit dem Tag der Zustellung besteht die Möglichkeit, dass Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
Steinfurt, 18.01.2021     KREIS STEINFURT 
        Der Landrat 
 
        Kreis Steinfurt 2/2021/12 
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13.  Öffentliche Zustellung eines Bescheides; 
Az.: 124366668 
 

Gegen Herrn Penyo Hristov, zuletzt wohnhaft in 44629 Herne, Bahnhofstr. 130 1 OGL, ist 
ein Bescheid des Landrates des Kreises Steinfurt vom 06.01.2021 (Az.: 124366668) 
ergangen.  
 
Der Bescheid kann vom Empfangsberechtigten im Kreishaus in 48565 Steinfurt, 
Tecklenburger Str. 10, Zimmer D 3003, während der allgemeinen Dienststunden 
eingesehen bzw. abgeholt werden. 
 
Der Bescheid wird gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW durch öffentliche 
Bekanntmachung dieser Benachrichtigung im Amtsblatt des Kreises Steinfurt öffentlich 
zugestellt. Er gilt als zugestellt, wenn seit der Bekanntmachung im Amtsblatt zwei Wochen 
vergangen sind. 
 
Mit dem Tag der Zustellung besteht die Möglichkeit, dass Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
Steinfurt, 15.01.2021     KREIS STEINFURT 
        Der Landrat 
 
        Kreis Steinfurt 2/2021/13 
 
 
 

14.  Öffentliche Zustellung eines Bescheides; 
Az.: 124617483 
 

Gegen Herrn Lago Jintcharadze, zuletzt wohnhaft in 09131 Chemnitz,                             
Adalbert-Stifter-Weg 25, ist ein Bescheid des Landrates des Kreises Steinfurt vom 
30.12.2020 (Az.: 124617483) ergangen.  
 
Der Bescheid kann vom Empfangsberechtigten im Kreishaus in 48565 Steinfurt, 
Tecklenburger Str. 10, Zimmer D 3008, während der allgemeinen Dienststunden 
eingesehen bzw. abgeholt werden. 
 
Der Bescheid wird gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW durch öffentliche 
Bekanntmachung dieser Benachrichtigung im Amtsblatt des Kreises Steinfurt öffentlich 
zugestellt. Er gilt als zugestellt, wenn seit der Bekanntmachung im Amtsblatt zwei Wochen 
vergangen sind. 
 
Mit dem Tag der Zustellung besteht die Möglichkeit, dass Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
Steinfurt, 14.01.2021     KREIS STEINFURT 
        Der Landrat 
 
        Kreis Steinfurt 2/2021/14 
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15.  Öffentliche Zustellung eines Bescheides; 
 Az.: 51-14-15-10620 

 
Gegen Frau Elmira Fazlji, zuletzt wohnhaft 7 Rue du Poitou – bei Emra Ahmeti                    
57970 Yudz/Frankreich – Aufenthalt unbekannt, ist ein Bescheid des Landrates des Kreises 
Steinfurt vom 19.11.2020 (Az.: 51-14-15-10620) ergangen.  
 
Der Bescheid kann vom Empfangsberechtigten im Kreishaus in 48565 Steinfurt, 
Tecklenburger Str. 10, Zimmer 685 während der allgemeinen Dienststunden eingesehen 
bzw. abgeholt werden. 
 
Der Bescheid wird gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW durch öffentliche 
Bekanntmachung dieser Benachrichtigung im Amtsblatt des Kreises Steinfurt öffentlich 
zugestellt. Der Bescheid gilt als zugestellt, wenn seit der Bekanntmachung im Amtsblatt 
zwei Wochen vergangen sind. 
 
Mit dem Tag der Zustellung besteht die Möglichkeit, dass Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
Steinfurt, 22.01.2021      KREIS STEINFURT 
         Der Landrat 
 
         Kreis Steinfurt 2/2021/15 
 
 
 

16.  Öffentliche Zustellung eines Bescheides; 
 Az.: 124047293 
 
Gegen Herrn Luis Maximilian Repp, zuletzt wohnhaft in 48268 Greven, Hüttruper Str. 30, ist 
ein Bescheid des Landrates des Kreises Steinfurt vom 12.11.2020 (Az.: 124047293) 
ergangen.  
 
Der Bescheid kann vom Empfangsberechtigten im Kreishaus in 48565 Steinfurt, 
Tecklenburger Str. 10, Zimmer D 3008, während der allgemeinen Dienststunden 
eingesehen bzw. abgeholt werden. 
 
Der Bescheid wird gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW durch öffentliche 
Bekanntmachung dieser Benachrichtigung im Amtsblatt des Kreises Steinfurt öffentlich 
zugestellt. Er gilt als zugestellt, wenn seit der Bekanntmachung im Amtsblatt zwei Wochen 
vergangen sind. 
 
Mit dem Tag der Zustellung besteht die Möglichkeit, dass Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
Steinfurt, 19.01.2021     KREIS STEINFURT 
        Der Landrat 
 
        Kreis Steinfurt 2/2021/16 
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17.  Öffentliche Zustellung eines Bescheides; 
 Az.: 124047586 
 
Gegen Herrn Alican Sener, zuletzt wohnhaft in 40470 Düsseldorf, Roseggerster. 20A, ist 
ein Bescheid des Landrates des Kreises Steinfurt vom 15.12.2020 (Az.: 124047586) 
ergangen.  
 
Der Bescheid kann vom Empfangsberechtigten im Kreishaus in 48565 Steinfurt, 
Tecklenburger Str. 10, Zimmer D 3007, während der allgemeinen Dienststunden 
eingesehen bzw. abgeholt werden. 
 
Der Bescheid wird gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW durch öffentliche 
Bekanntmachung dieser Benachrichtigung im Amtsblatt des Kreises Steinfurt öffentlich 
zugestellt. Er gilt als zugestellt, wenn seit der Bekanntmachung im Amtsblatt zwei Wochen 
vergangen sind. 
 
Mit dem Tag der Zustellung besteht die Möglichkeit, dass Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
Steinfurt, 19.01.2021     KREIS STEINFURT 
        Der Landrat 
 
        Kreis Steinfurt 2/2021/17 
 
 
 
 
 

18.  Bekanntmachung über die Termine der Jägerprüfung im Jahr 2021 
 
Gemäß § 3 Absatz 3 der Verordnung zur Durchführung des Landesjagdgesetzes 
(Landesjagdgesetzdurchführungsverordnung – DVO LJG-NRW) vom 31.03.2010 (GV NRW 
S. 235) wird hiermit für das Jahr 2021 die Termine zur Ablegung der Jägerprüfung bekannt 
gegeben: 
 

 Jägerprüfung (schriftlicher Teil) 

 19.04.2021, 15.00 Uhr Kreishaus Steinfurt,  
Tecklenburger Str. 10, 48565 Steinfurt 

  

2. Jägerprüfung (jagdliches Schießen) 

 20.04.2021 Schießstand Coesfeld-Flamschen 
  

3. Jägerprüfung (mündlich-praktischer Teil) 

 21.04.2021 – 23.04.2021,  
jeweils ab 08.30 Uhr 

Willi-Hellermann-Museum  
der Kreisjägerschaft Steinfurt-Tecklenburg e. V., 

Schwarzer Weg 25, 49479 Ibbenbüren 
(am Steinkohle-Kraftwerk Ibbenbüren) 
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Es wird darauf hingewiesen, dass die Termine und auch die Orte der Jägerprüfung sich ggf. 
auch kurzfristig ändern können, wenn die dann vorherrschende Corona-Situation dies 
erforderlich macht.  
 
Die Anträge auf Zulassung zur Jägerprüfung sind bis spätestens zwei Monate vor der 
schriftlichen Prüfung bei der Unteren Jagdbehörde des Kreises Steinfurt einzureichen. 
Antragsvordrucke sind im Internet (www.kreis-steinfurt.de – Suchbegriff „Jägerprüfung“) 
erhältlich oder können bei der Kreisverwaltung, Ordnungsamt/Jagdbehörde, Zimmer B 684 
in Steinfurt, Tecklenburger Str. 10, angefordert werden. Für die Jägerprüfung ist eine 
Gebühr in Höhe von 220,00 Euro zu zahlen. Für das Zulassungsverfahren ist eine 
gesonderte Gebühr von 30,00 Euro zu entrichten. 
 
Steinfurt, 14.01.2021     Kreis Steinfurt 
        Der Landrat 
        Ordnungsamt/Untere Jagdbehörde 
 
        Kreis Steinfurt 2/2021/18 
 
 
 

19.  Vollzug des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) 
- Feststellung der UVP-Pflicht -; 
Öffentliche Bekanntgabe gem. § 5 Abs. 2 des Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) vom 24.02.2010 - in der 
zurzeit gültigen Fassung - des Ergebnisses der Vorprüfung des 
Einzelfalls nach § 7 UVPG  

 
Der Antragsteller Stadt Greven hat die Erteilung einer Plangenehmigung zum Ausbau eines 
Gewässers nach § 68 Absatz 2 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) für die Herstellung von zwei 
Biotop-Teichen auf dem Grundstück Gemarkung Greven, Flur 38, Flurstück 706, beantragt. 
 
Dieses Vorhaben fällt in den Anwendungsbereich des UVPG so dass ein 
Vorprüfungsverfahren zur Feststellung des Erfordernisses einer 
Umweltverträglichkeitsuntersuchung gemäß §§ 6 - 14 UVPG durchgeführt wurde. 
 
Nach Auswertung der Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange und Prüfung der 
vorgelegten Daten und Antragsunterlagen wurde im Rahmen der Vorprüfung unter 
Berücksichtigung der in Anlage 3 UVPG aufgeführten Kriterien festgestellt, dass für dieses 
Vorhaben die Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nicht erforderlich ist.  
Nach § 5 Abs. 3 UVPG ist diese Feststellung nicht selbständig anfechtbar. 
 
Tecklenburg, 11.01.2021 Kreis Steinfurt  
 Der Landrat 
  - Umwelt- und Planungsamt - 
 Im Auftrag 
 gez. Bücker 
 Amtsleiter 
  
 Kreis Steinfurt 2/2021/19 

http://www.kreis-steinfurt.de/
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20.  Bekanntmachung des Jahresabschlusses zum 31.12.2019 der 
Volkshochschule Lengerich/Westf. 
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